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1. Ergänzungsvorlage zur Vorlage Nr. 522/2014-2 

Beschlussentwurf 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Anfragen und Anträge der Fraktionen zum 
Haushaltsentwurf 2015 / 2016 und die Stellungnahmen des Bürgermeisters zur Kenntnis. 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die nachstehenden verwaltungsseitigen und die in 
den Fachausschüssen beschlossenen Änderungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat,  
die Haushaltssatzung 2015 / 2016 mit allen Anlagen sowie das fortgeschriebene Haushalts-
sicherungskonzept 2015 bis 2024 unter Berücksichtigung der seitens der Fachausschüsse 
sowie des Haupt- und Finanzausschusses (HA) beschlossenen und redaktionellen Änderun-
gen zu beschließen:  
 
Sachverhalt 
 
Dem Bürgermeister liegen seitens der Fraktionen Anträge und Anfragen zum Haushaltsplan-
entwurf 2015 / 2016 vor. Die den Haupt- und Finanzausschuss betreffenden Anträge und 
Anfragen, die Stellungnahmen der Verwaltung sowie der jeweilige Beschlussentwurf zu den 
Anträgen sind nachstehend dargestellt.  

Dieser Ergänzungsvorlage ist als Anlage 1 die Änderungsliste mit den verwaltungsseitigen 
Änderungen beigefügt. 

Darüber hinaus enthält die Änderungsliste die in den Fachausschüssen (Umweltausschuss, 
Sport- und Kulturausschuss, Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel, 
Jugendhilfeausschuss und Fachausschuss "Volkshochschule") gefassten Beschlüsse mit 
Auswirkungen auf den Haushaltsentwurf 2015/2016.  

Dies betrifft insbesondere die Beschlüsse  

• zur Inklusion 

• zum demografischen Wandel sowie 

• zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen. 

Darüber hinaus sind die Beschlussempfehlungen an den Haupt- und Finanzausschuss 

• zur Erhöhung des Zuschusses an die Musikschule 

• zur Abbildung des Projektes "Familienhebammen" sowie 

• zur Erhöhung des Unterhaltungsaufwandes im Zusammenhang mit Spielplätzen und 
Spielgeräten 

aufgenommen worden. 

Die Änderungsliste berücksichtigt insbesondere 

• höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anmietung von Räumlichkeiten zur 
Unterbringung von Flüchtlingen und Ratsfraktionen; hierdurch ergeben sich auch hö-
here Bewirtschaftungsaufwendungen und Mietnebenkosten 

• höhere Aufwendungen für Sanierungsprojekte (Projekt 4.000338) in der GS Bornheim 
in den Jahren 2016 bis 2018.  
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• höhere Finanzerträge ab 2016 ff. resultierend aus einer seitens der Gemeindeprü-
fungsanstalt NRW vorgegebenen Änderung der Berechnungsgrundlage zur Eigenka-
pitalverzinsung in den Gebührenhaushalten "Wasserversorgung" und "Abwasserent-
sorgung" (Beschluss des Verwaltungsrates des Stadtbetrieb Bornheim zur Änderung 
der Abwassergebühr zum 01.01.2015 liegt vor) 
 

• Veränderungen bei den Realsteuern sowie beim Gemeindeanteil an der Einkommen- 
und Umsatzsteuer, die sich aus der regionalisierten Steuerschätzung sowie den ak-
tualisierten Schlüsselzahlen ergeben (saldiert: Mindererträge) 

• höhere Schlüsselzuweisungen aufgrund der geänderten Basisdaten zur Steuerkraft 

• höhere Aufwendungen aus der Kreisumlage nach dem aktuellen Planungsstand des 
Rhein-Sieg-Kreises für die Einbringung am 11.12.2014 in den Kreistag 

• Mehrbedarfe investiver Art 

o zur Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen 

o zur Unterbringung von Flüchtlingen 

o zur Erneuerung eines Bachkanals 

o im Kindergartenbereich. 

 

In der Anlage 2 zu dieser Ergänzungsvorlage sind die Auswirkungen der Veränderungen auf 
den Ergebnis- und Finanzplan dargestellt. Die Jahresfehlbedarfe erhöhen sich im Ergebnis-
plan gegenüber dem Haushaltsentwurf um rd. 1,2 Mio. € in 2015, um  rd. 450 T€ in 2016 und 
um rd. 400 T € in 2017. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 verringern sich die Fehlbe-
darfe um je rd. 450 T €. Das Jahr 2020 weist einen um rd. 70 T € höheren Fehlbedarf ge-
genüber dem Haushaltsplanentwurf aus. Die Eigenkapitalinanspruchnahme wird bis zum 
Ende des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums gegenüber dem Haushalts-
entwurf um rd. 1,2 Mio. € höher ausfallen. 

In der Anlage 3 zu dieser Ergänzungsvorlage ist die Fortschreibung des Haushaltssiche-
rungskonzeptes 2015 – 2024 dargestellt. Diese lässt einen erstmaligen strukturellen Haus-
haltsausgleich, in Gestalt einer sogenannten "schwarzen Null", im Haushaltsjahr 2021 erwar-
ten. Weitere Planbelastungen des Haushalts müssen mit Blick auf die Pflicht zum Haus-
haltsausgleich spätestens in 2021 durch entsprechend einzuplanende Konsolidierungsmaß-
nahmen aufgefangen werden.  

Die künftige Haushaltsentwicklung steht insbesondere unter dem Risiko einer konjunkturel-
len Stagnation bzw. Rezession. Im Rahmen des bereits angekündigten strategischen Haus-
haltskonsolidierungsprozesses wird der Bürgermeister in 2015 Möglichkeiten aufzeigen, um 
Planabweichungen wirksam begegnen zu können. 

In der Anlage 4 zu dieser Ergänzungsvorlage ist die aktualisierte Übersicht über die freiwilli-
gen Leistungen der Stadt Bornheim beigefügt. Hierin wird der Zuschuss an die Musikschule 
gemäß Beschlussfassung des Sport- und Kulturausschusses vom 13.11.2014 ausgewiesen. 
Weitere Änderungen zeigen sich dort im ordentlichen Ergebnis der Offenen Ganztagsschu-
len infolge aktualisierter Abschreibungen und Personalkostenzuordnungen.   
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Anfrage/Antrag:   

Ist eine Zusammenlegung des Rechnungs-
prüfungsamtes mit Nachbarkommunen 
möglich? 

Antwort der Verwaltung:  

Der Bürgermeister verweist auf die Vorla-
gen 364/2012-1 und 432 / 2013-1. Darüber 
hinaus sieht der Bürgermeister auch keine 
Potenziale für eine interkommunale Zu-
sammenarbeit in diesem Bereich mit weite-
ren Kommunen.  
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47 HA UWG / 
Forum 

Anfrage/Antrag: Sonstige ordentliche Auf-
wendungen 

Was ist der Grund für die Senkung der Po-
sition: Mietkosten Telefonanlage von 
45.500 € 2014 auf 10.500 € 2015? 

Antwort der Verwaltung:  

Nach öffentlicher Ausschreibung ist zum 
01.01.2014 ein neuer Mietvertrag für die 
Telefonanlagen im Rathaus und im Ju-
gendamt in Kraft getreten. Der neue Miet-
vertrag sieht wesentlich geringere Mietauf-
wendungen vor. Notwendige Erweiterungen 
(z.B. Außenstelle Jugendamt, Lizenzen für 
Faxboxen) führen in 2015 zu einem leichten  
Anstieg der Mietaufwendungen im Ver-
gleich zu 2014.  

Ergebnis 2013: 45.994 € 

Ansatz 2014:      8.239 € 

Ansatz 2015:    10.500 €  

Ansatz 2016:    10.500 €. 
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47 HA UWG / 
Forum 

Anfrage/Antrag: Sonstige ordentliche Auf-
wendungen     

Gibt es Einsparungen bei den Kopierkosten 
von 69.000 € durch die Anschaffung von E-
Books? Wie hoch sind die Anschaffungs-
kosten der E-Books?                                       
Antwort der Verwaltung:  

Im Rahmen des Projekts "papierloses 
Ratsbüro" wurden im August 2013 insge-
samt sechs Tablet-Computer "Apple iPad 4 
32 GB" beschafft. Der Anschaffungsauf-
wand betrug 3.639 €. 

Eine wesentliche Senkung der Kopierkos-
ten ist aus dieser Anschaffung nicht zu er-
warten. Eine Einsparung ist erst durch eine 
umfassende Umstellung zu erwarten. Dazu 
verweist die Verwaltung auf die entspre-
chenden Darstellungen aus der letzten 
Wahlperiode. Die Verwaltung wird im kom-
menden Jahr – nach Abschluss der Rats-
traktsanierung – die Umstellung mit den 
Fraktionen abstimmen. 
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Anfrage/Antrag: Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen 

Welche Software Assurances in Höhe von 
130.000 € wird beschafft? Gibt es Folge-
kosten? 

Antwort der Verwaltung:  

Es handelt sich um Software Assurances 
um Software von Microsoft (Windows, Of-
fice und Serversysteme). Diese Aufwen-
dungen entsprechen den Aufwendungen für 
Softwarewartung bei anderen Softwareher-
stellern. Zusätzliche Aufwendungen entste-
hen nicht. 
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124 HA UWG / 
Forum 

Anfrage/Antrag:  

In Gebührenordnung Bußgelder für illegale 
Vermüllung aufnehmen. Kontrollmaßnah-
men auch für den Zustand des öffentlichen 
Verkehrsraumes. 

Antwort der Verwaltung:   

Die Ansätze für Verwarn- und Bußgelder für 
die Vermüllung öffentlicher Bereiche sind in 
der Produktgruppe 1.02.01 Sicherheit und 
Ordnung erfasst worden, da es sich hierbei 
nicht um Aufgaben handelt, die der Über-
wachung des ruhenden Verkehrs zugeord-
net werden. Ergänzend wird auf die Vorlage 
Nr. 328/2014-3 über die "Ordnungsbehörd-
liche Verordnung zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung im 
Stadtgebiet Bornheim" verwiesen.  

Beschlussentwurf HA:  

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die 
Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis.  
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124 HA UWG / 
Forum 

Anfrage/Antrag:  

Warum ist die Überwachung des ruhenden 
Verkehrs nicht kostendeckend? 

Antwort der Verwaltung:  

Das Ziel der Überwachung des ruhenden 
Verkehrs ist die Sicherstellung der Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie die 
Unterstützung von Kurzzeitparkregelungen 
zur Parkraumsteuerung. Die kontinuierliche 
und erfolgreiche Überwachung des ruhen-
den Verkehrs hat das Ziel die Zahl der Ver-
stöße zu verringern. Die Frage der Kosten-
deckung ist abhängig von der Zahl und der 
Schwere der Verstöße im Verhältnis zum 
Personalaufwand. In der Stadt Bornheim ist 
aufgrund ihrer örtlichen Gegebenheiten 
nicht zu erwarten, dass die Überwachung 
des ruhenden Verkehrs kostendeckend ist. 
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Anfrage/Antrag: 5.000048 Feuerwehrfahr-
zeuge - Anschaffung 

Ist ein PKW Kombi für einen zweiten Gerä-
tewart notwendig? Ist die Abrechnung der 
Fahrten mit einem privaten PKW günstiger? 

Antwort der Verwaltung:  

Die Beschaffung eines eigenen PKWs für 
die Gerätewarte ist erforderlich, weil dieser 
PKW zum Transport von Atemschutzgerä-
ten, die mit 270 bis 300 Bar Luftdruck be-
füllt sind aus sicherheitstechnischen und -
rechtlichen Gründen mit speziellen Halte-
rungen ausgestattet sein muss. Ein Trans-
port solcher Geräte in privaten PKWs ist 
nicht zulässig. Eine Verwendung von Ein-
satzfahrzeugen ist aus einsatztaktischen 
Gründen nicht dauerhaft durchführbar. Dar-
über hinaus ist für die Aufgaben der Gerä-
tewarte ein Fahrzeug erforderlich das aus-
reichend groß dimensioniert sein muss, um 
die zu transportierenden Geräte (Werkzeu-
ge, Pumpen, Atemschutzgeräte, Wäsche-
boxen für Einsatzkleidung in Schwarz-
Weiß-Trennung etc.) aufnehmen zu kön-
nen.  
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Anfrage/Antrag: 5.000014 Feuerwehrgerä-
te und Ausstattung (BGA) 

Ansatz für 2016 fehlt auf Seite 154. lt. An-
lage D: 45.000 €? 

Antwort der Verwaltung:  

Der Projektansatz für 2015 beträgt richti-
gerweise 35.000 € und der für 2016 lautet 
45.000 €. Beide Beträge werden in die Er-
läuterung eingefügt.    
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Anfrage/Antrag: 5.000147 Funkgeräte 

Ansatz für 2016 fehlt auf Seite 155. lt. An-
lage D: 6.500 €? 

Antwort der Verwaltung:  

Der Ansatz für 2016 beträgt 6.500 €. Der 
fehlende Betrag wird in die Erläuterung 
eingefügt.  
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n 66 HA SPD Anfrage/Antrag: Aufwendungen für interne 
Organisationsuntersuchungen: In welchen 
Bereichen sind diese Untersuchungen ge-
plant? 

Antwort der Verwaltung:  

Die Untersuchungen erfolgen sukzessive 
für alle Bereiche der Verwaltung. Derzeit 
erfolgt die Auswahl eines Unternehmens für 
die Untersuchung in Fachbereich 6 – siehe 
Mitteilung 747 im nicht-öffentlichen Teil. 
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ft 427 HA SPD Anfrage/Antrag: Vergnügungssteuer: Wie 
stellen sich die Besteuerungsgrundlagen in 
den Nachbarkommunen dar, im Vergleich 
zur Stadt Bornheim? 

Antwort der Verwaltung:  

Eine aktuelle Umfrage im Rhein-Sieg-Kreis 
hat ergeben, dass zehn Kommunen die 
Vergnügungssteuer nach einem einheitli-
chen Maßstab für Spielhallen und Gaststät-
ten erheben (siehe Grafik). Weitere fünf 
Kommunen unterscheiden bei dem Steuer-
satz nach dem Aufstellungsort Spielhallen 
oder Gaststätten. Die  Steuersätze betra-
gen für Geräte in Spielhallen 20 % und 14 
%, für Geräte in Gaststätten 8% und 6 %. In 
zwei Kommunen wird die Steuer nach dem 
Stückzahlmaßstab erhoben. Dieser Maß-
stab ist nach der geltenden Rechtslage 
nicht mehr zulässig. 
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I 68 HA CDU Anfrage/Antrag: Dienstleistungsangebot 
für Bornheimer Bürgerinnen und Bürger 

Der Bürgermeister wird beauftragt, darzu-
stellen, welche Maßnahmen er zur Erhö-
hung des E-Government- Dienstleistungs-
angebotes ergreift. 

Antwort der Verwaltung:  

Das E-Government-Dienstleistungsangebot 
wird laufend überprüft und in Zusammenar-
beit mit dem Zweckverband civitec kontinu-
ierlich ausgebaut. Der Bürgermeister hat 
keine Bedenken, dies in einer der nächsten 
Sitzungen des Ausschusses darzustellen. 

Beschlussentwurf HA: 

Der Haupt- und Finanzausschuss beauf-
tragt den Bürgermeister, darzustellen, wel-
che Maßnahmen die Verwaltung zur Erhö-
hung des E-Government- Dienstleistungs-
angebotes ergreift. 
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324 HA CDU Anfrage/Antrag: Parkraumbewirtschaf-
tungskonzept 

Wann wird das Parkraumbewirtschaftungs-
konzept vorgelegt? Wird die in der Konsoli-
dierungsliste (2011) der Verwaltung projek-
tierte Bewirtschaftung des Rathauspark-
platzes weiterverfolgt? 

Antwort der Verwaltung:  

Der Bürgermeister (Straßenverkehrsbehör-
de) beabsichtigt, dem Stadtentwicklungs-
ausschuss in 2015 ein Parkraumbewirt-
schaftungskonzept entsprechend der gülti-
gen Beschlusslage vorzulegen. Die vorge-
sehene Bewirtschaftung des Rathauspark-
platzes einschließlich der gesamten Park-
möglichkeiten des benachbarten Bereichs 
wird Bestandteil des Konzeptes sein. 
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324/ 

332 

HA CDU Anfrage/Antrag: Parkraumbewirtschaf-
tungskonzept 

Der Haupt- und Finanzausschuss be-
schließt, die investiven Maßnahmen zur 
Errichtung der Parkscheinautomaten mit 
einem Sperrvermerk zu versehen. 

Antwort der Verwaltung:  

Siehe auch Anfrage Nr. 10 der CDU Frakti-
on. Der Bürgermeister (Straßenverkehrs-
behörde) ist bestrebt, dem Stadtentwick-
lungsausschuss in 2015 ein Parkraumbe-
wirtschaftungskonzept entsprechend der 
gültigen Beschlusslage vorzulegen und hat 
keine Bedenken entsprechend der Antrag-
stellung zu entscheiden. 

Beschlussentwurf HA: 

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die 
Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis und empfiehlt dem Rat, die ge-
planten Mittel für 2015 und 2016 mit einem 
Sperrvermerk zu versehen.  
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61 HA CDU Anfrage/Antrag: Forderungsausfallquote 

Welche Maßnahmen werden zur Reduzie-
rung der Forderungsausfallquote ergriffen? 

Antwort der Verwaltung:   

Bei der Ergreifung von Maßnahmen zur 
Reduzierung der Forderungsausfallquote ist 
zu beachten, ob der Forderungsausfall aus 
der Zahlungsunfähigkeit oder der Zah-
lungsunwilligkeit des Schuldners resultiert. 
In Fällen der Zahlungs-unfähigkeit können 
seitens der Stadt keine Maßnahmen zur 
Vermeidung von Forderungsausfällen er-
griffen werden. 

Zur Reduzierung von Forderungsausfällen 
bei zahlungsunwilligen Schuldnern wur-
den/werden folgende Maßnahmen ergriffen:

 - Neben dem Mahnverfahren erfolgt die 
Vollstreckung der   offenen Forderungen. 
Die Vollstreckungsmaßnahmen umfassen 
beispielsweise Konten-
/Gehaltspfändungen.  Zurückhaltung wird 
derzeit bei Zwangsversteigerungen von 
Grundstücken und bei Sachpfändungen 
geübt.  

 - Im Zuge der Umsetzung der Reform der 
Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung 
wurde im letzten Jahr das Verfahren der 
Vermögensauskunft an den Beginn des 
Vollstreckungsverfahrens gesetzt. Durch 
die Abnahme der Vermögensauskunft kann 
sich zeitnah ein Überblick über den Vermö-
gensbestand und damit über die Pfän-
dungsmöglichkeiten verschafft werden. 
Gleichzeitig erhöht sich durch die Vermö-
gensauskunft und dem daran angeschlos-
senen Verfahren der Eintragung in das 
Schuldnerverzeichnis der Zahlungsdruck 
auf den Schuldner.  

 - Zur Optimierung wird derzeit ein Konzept 
zum Forderungsmanagement erarbeitet. 
Das Konzept soll den gesamten Prozess 
von der Forderungserhebung bis zur Voll-
streckung beleuchten. 
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chungen 

Der Bürgermeister wird beauftragt, darzu-
stellen, warum er die Aufwendungen für 
interne Organisationsuntersuchungen jähr-
lich um 25.000 € erhöht. 

Antwort der Verwaltung:  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass entspre-
chende Angebote in der Regel deutlich ü-
ber den bisher veranschlagten Mitteln lie-
gen. Eine Anpassung des Ansatzes ist so-
mit geboten. 

Beschlussentwurf HA:  

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die 
Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis. 
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I 73 HA CDU Anfrage/Antrag: Papierloser Sitzungs-
dienst 

Werden die Mittel, die für das Haushaltsjahr 
2014 für die Anschaffung von Ipads be-
schlossen wurden, im Jahr 2014 zweckge-
bunden verwendet? Wann ist mit der Ein-
führung des Projektes zu rechnen? 

Antwort der Verwaltung:  

Die für die Beschaffung von Tablet-Geräten 
vorgesehenen investiven Mittel wurden 
bislang nicht verausgabt. Das Projekt wird 
nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im 
Ratstrakt fortgesetzt. Daher wurde die An-
hebung des Ansatzes 2015 um 33.600 € in 
den Veränderungsnachweis aufgenommen. 
Die Gesamtkosten betragen 45.600 €.  



12 

 

Nr. Art PG Seite 
HH 

Gremium Fraktion Erläuterungen 

15 
An

fra
ge

1.
01

.1
0 

Fi
na

nz
m

an
ag

em
en

t u
nd

 R
ec

hn
un

gs
w

es
en

 

61 HA CDU Anfrage/Antrag: Einwohnerentwicklung in 
der Stadt Bornheim 

Das Haushaltssicherungskonzept geht ei-
nerseits von einem jährlichen Bevölke-
rungszuwachs von 300 Personen aus. In 
der Darstellung des Finanzmanagements 
(siehe Seite 61) wird aber lediglich eine 
Bevölkerungsentwicklung von + 50 Perso-
nen/p.a. dargestellt. Welche Entwicklung, 
basierend aus den Erfahrungen der Ver-
gangenheit, ist zu erwarten? 

Antwort der Verwaltung:  

Das Haushaltssicherungskonzept (Seite 
22/36) führt unter Ziffer 2.2.1.2 an, dass der 
Flächennutzungsplan einen jährlichen Be-
völkerungszuwachs von 300 Personen vor-
sieht. Diese Aussage basiert auf dem 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
2011. Im Finanzmanagement wird jedoch 
eine vorsichtig geschätzte Bevölkerungs-
entwicklung von plus 50 Personen pro Jahr 
berücksichtigt.  
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Der Bürgermeister wird beauftragt, den 
Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen 
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      für das Jahr 2014 zu analysieren, um dieser 
Entwicklung geeignete Maßnahmen entge-
gen zu setzen. 

Antwort der Verwaltung:  

Mit Vorlage Nr. 590/2014-2 hat der Bür-
germeister dem Haupt- und Finanzaus-
schuss auf der Basis des Prognoseberich-
tes zum 31.08.2014 zur Entwicklung der 
Erträge und Aufwendungen im Haushalts-
jahr 2014 berichtet. Die Gewerbesteuerer-
träge haben sich danach in den ersten acht 
Monaten des Jahres 2014 unter Plan ent-
wickelt. Die seinerzeitige Prognose lässt 
Gewerbesteuererträge in einer Größenord-
nung von maximal 11 Mio. € bis Jahresen-
de 2014 erwarten. Der Bürgermeister hat 
zugesagt, die Entwicklung der Gewerbe-
steuererträge im vierten Quartal 2014 in-
tensiv zu beobachten. Nach dem aktuellen 
Stand (01.12.2014) ist die Prognoseerwar-
tung weiterhin zutreffend. Nach dem Bu-
chungsschluss für das Haushaltsjahr 2014 
(23.01.2015) wird der Bürgermeister zum 
vorläufigen Ergebnis für das Haushaltsjahr 
2014 berichten. Dieser Bericht wird auch 
eine Analyse der wesentlichen Ertragsposi-
tionen - u.a. zur Gewerbesteuer - beinhal-
ten.  

Beschlussentwurf HA: 

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die 
Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis und beauftragt den Bürgermeister, 
einen Analysebericht zur Entwicklung der 
Gewerbesteuer für das Jahr 2014 zu erstel-
len und vorzulegen.  
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Der Bürgermeister wird beauftragt, den 
Hebesatz für die Vergnügungssteuer auf 14 
% zu erhöhen. 
Antwort der Verwaltung:  
Der Bürgermeister erhebt die Vergnü-
gungssteuer als örtliche Aufwandsteuer zur 
Deckung des Finanzbedarfes. Der Steuer-
satz wurde mit Vergnügungssteuersatzung 
vom 10.12.2010 auf 10 % des Einspieler-
gebnisses festgesetzt. Dieser Steuersatz 
gehört damit zum niedrigsten Wert der Ska-
la von 10 % bis 16 % für Spielhallen und 
Gaststätten. Siehe auch Nr. 21 der Anfrage 
der SPD Fraktion. Eine Hebesatzanhebung 
auf 14 % würde bei ansonsten unveränder-
ten Parametern zu einem Mehrertrag von 
rd. 130.000 € p.a. führen und stellt damit 
einen Konsolidierungsbeitrag dar.  
Nach der geltenden Rechtsprechung würde 
eine mögliche Erhöhung des Steuersatzes 
auf 14 % nicht die Berufsfreiheit der Spiel-
automatenaufsteller verletzen und hätte 
auch keine erdrosselnde Wirkung. Eine 
Pflicht der Kommune, bei Erlass einer 
Steuersatzung die Interessen der Steuer-
pflichtigen mit den Interessen der Kommu-
ne abzuwägen, besteht nicht. 
Beschlussentwurf HA: 
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die 
Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis und empfiehlt dem Rat, den Ver-
gnügungssteuersatz von 10 % auf 14 % 
des Einspielergebnisses durch Änderung 
der geltenden Vergnügungssteuersatzung 
anzuheben.  
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hungen 

Warum reduzieren sich die Ansätze für 
Aufwendungen für interne Leistungsbezie-
hungen um mehr als 200.000 € für die Jah-
re 2015/16? 

Antwort der Verwaltung:   

Zum Haushalt 2015 ff. wurde das System 
der internen Leistungsverrechnung weiter-
entwickelt. Mit der Weiterentwicklung wur-
den mehrere Ziele erreicht:   

 -  Verschlankung der Verrechnungen  

 -  Reduzierung der Umlagezyklen  

 -  Wegfall der Management-, Service- und 
Fachkostenstellen-Umlagen. Es werden 
weitgehend alle Aufwendungen direkt auf 
Produkten abgebildet.  

 - Hierdurch Reduzierung des zu verrech-
nenden Volumens.   

 - Stärkung von Transparenz und Aussage-
kraft. Die Kosten eines Produktes sind bes-
ser erkennbar. 

 - Einfachere Planung und Kontierung, da 
alle primären Aufwendungen nur noch ein-
heitlich auf Produkten geplant bzw. gebucht  
werden.  
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Gleichstellung auf 25%, um über den Stel-
lenplan nur die gesetzlichen Pflichtaufga-
ben zu erfüllen. Verlagerung der Bildungs- 
und Aufklärungsarbeit in das Programm der 
VHS. 

Antwort der Verwaltung:  

Der Rat hat entgegen des Vorschlags des 
Bürgermeisters in der Vergangenheit die 
Beibehaltung des Stellenanteiles für 
Gleichstellung und den Zuschnitt der Auf-
gabenzuordnung  als unverzichtbar für eine 
angemessene Aufgabenwahrnehmung an-
gesehen. Der Bürgermeister weist darauf 
hin, dass auch § 16 Abs.2a LGG NRW eine 
Freistellung im Umfang von i.d.R. 50% ei-
ner Vollzeitstelle normiert. Aus der Sicht 
des Bürgermeisters ist eine Überprüfung 
des Umfangs des Stellenanteiles für 
Gleichstellung im Hinblick auf die Konsoli-
dierung des Haushaltes sinnvoll. 

Beschlussentwurf HA:  

Der Hauptausschuss nimmt die Ausführun-
gen des Bürgermeisters zur Kenntnis und 
beauftragt den Bürgermeister, den Umfang 
des Stellenanteiles für Gleichstellung im 
Hinblick auf die Konsolidierung des Haus-
haltes zu überprüfen. 



17 

 

Nr. Art PG Seite 
HH 

Gremium Fraktion Erläuterungen 

10 
An

fra
ge

1.
02

.0
5 

Bü
rg

er
se

rv
ic

e 135 HA FDP Anfrage/Antrag: Welche Auswirkung auf 
die Personalkosten hätte eine Verlängerung 
der maximalen Wartezeit im Bürgerbüro auf 
30 Minuten? 

Antwort der Verwaltung:  

Die Wartezeit beträgt nach den quartals-
weisen Erhebungen im Regelfall maximal 
15 Minuten. Bereits bei dieser Wartezeit 
kommt es zu Beschwerden. Die Personal-
ausstattung des Bürgerbüros orientiert sich 
grundsätzlich an den Vorhaltestunden für 
die abzudeckenden Gesamt-Öffnungs-
zeiten und den daraus resultierenden 
Schalterbesetzungen. Dauerwartezeiten 
von 30 Minuten betrachtet der Bürgermeis-
ter als unvereinbar mit einer angemesse-
nen Servicequalität. Eine Darstellung von 
Kosteneinsparungen über abstrakte Be-
rechnungen durch Wartezeitenverlänge-
rungen erachtet der Bürgermeister darüber 
hinaus als unseriös, da die exakten Besu-
cherströme nicht planbar sind. Eine Perso-
nalreduzierung würde zwangsläufig auch zu 
Einschränkungen der Öffnungszeiten füh-
ren. Der Bürgermeister empfiehlt deshalb 
von einer Festlegung von Wartezeiten bis 
zu 30 Minuten absehen. 
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Bornheim: Wie stellt sich die Ermittlung der 
Beträge für den Haushalt 2015 / 2016 dar, 
bzw. Sachstand der Maßnahme? 
Antwort der Verwaltung:  
Für die Beurteilung, ob ein Erhalt und eine 
Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses 
Bornheim möglich und wirtschaftlich sowie 
feuerwehrtechnisch sinnvoll ist, wurde ein 
Gutachten in Auftrag gegeben. Das beauf-
tragte Bauplanungs- und Beratungsbüro hat 
umfangreiche Ermittlungen hierzu ange-
stellt und befindet sich noch in der Bewer-
tungsphase. Sobald hierzu ein Ergebnis 
vorliegt, wird dies dem Haupt- und Finanz-
ausschuss zur Beratung vorgestellt werden. 
Die Mittel für das Gutachten werden aus 
dem Haushalt 2014 und 2015 gedeckt. Mit-
tel für etwaige anfallende Baumaßnahmen 
wurden bisher in den Haushalt 2015/2016 
nicht eingeplant, da dies Beschlüsse zu den 
zu erfolgenden Maßnahmen (Erweiterung 
oder ggfls. Neubau) voraussetzen würde 
und eine Höhe der dazu erforderlichen Mit-
tel derzeit nicht bekannt ist. 
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FDP Anfrage/Antrag: Darstellung der Auswir-
kungen der für 2015, 2017, 2019 und 2021 
geplanten Grundsteuererhöhung für ein 
durchschnittliches bebautes EFH-Grund-
stück in der Stadt Bornheim. 
Antwort der Verwaltung:  
Für ein durchschnittlich bebautes EFH 
(∅  Einheitswert / Messbetrag) zeigen sich 
die Auswirkungen wie folgt:  
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steigerungen bei einem Vorziehen der für 
2017 geplanten Grund- und Gewerbesteu-
ererhöhungen auf das Jahr 2015. 

Antwort der Verwaltung:  

Die entsprechende Grafik ist an das Ende 
der Vorlage gesetzt.  
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steigerungen bei einem Vorziehen der für 
2017 und 2019 geplanten Grund- und Ge-
werbesteuererhöhungen auf das Jahr 2015. 

Antwort der Verwaltung:  

Die entsprechende Grafik ist an das Ende 
der Vorlage gesetzt.     
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steigerungen bei einem Vorziehen der für 
2017, 2019 und 2021 geplanten Grund- und 
Gewerbesteuererhöhungen auf das Jahr 
2015. 

Antwort der Verwaltung:   

Ein Vorziehen der Hebesätze wirkt sich wie 
folgt aus: 

Die entsprechenden Grafiken en sind an 
das Ende der Vorlage gesetzt.            
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Liste der freiwilligen Ausgaben der Stadt 
Bornheim aus? 

Antwort der Verwaltung:  

Die Übersicht der freiwilligen Leistungen 
der Stadt Bornheim wurde auf Grund des 
Veränderungsnachweises zum Haushalts-
planentwurf 2015 / 2016 aktualisiert und 
liegt den Sitzungsunterlagen für den Haupt- 
und Finanzausschuss bei.  



20 

 

Nr. Art PG Seite 
HH 

Gremium Fraktion Erläuterungen 

38 
An

fra
ge

1.
16

.0
1 

Al
lg

em
ei

ne
 F

in
an

zw
irt

sc
ha

ft   HA FDP Anfrage/Antrag: Wie ist der derzeitige 
Umsetzungsstand der Konsolidierungsliste 
der Stadt Bornheim? 

Antwort der Verwaltung:  

Der Bürgermeister verweist auf die Vorlage-
Nr. 589/2014-2 und die ergänzende Prä-
sentation in der Sitzung des Haupt- und 
Finanzausschusses am 21.10.2014, in der 
die Umsetzung eines strategischen Haus-
haltskonsolidierungsprozesses für das 
kommende Jahr angekündigt wurde. In 
diesem Prozess werden die Konsolidie-
rungserfahrungen aus dem nordrhein-
westfälischen Stärkungspakt, die Feststel-
lungen und Empfehlungen der Gemeinde-
prüfungsanstalt NRW aus dem Bericht über 
die überörtliche Prüfung sowie die aus dem 
Jahr 2010 vom Rat beschlossenen Maß-
nahmenliste zur Haushaltskonsolidierung 
einbezogen.  Die aktuelle Terminplanung 
für 2015 sieht eine erste Konsolidierungs-
runde im ersten Halbjahr und eine weitere 
im zweiten Halbjahr 2015 vor. Der Bürger-
meister wird über den Abschluss der 1. 
Konsolidierungsrunde in der Sitzung des  
Haupt- und Finanzausschusses am 
09.06.2015 berichten. Über den Abschluss 
der 2. Konsolidierungsrunde wird voraus-
sichtlich zu Beginn des Jahres 2016 berich-
tet.  
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rungsliste sinnvoll fortgeschrieben werden? 

Antwort der Verwaltung:  

Siehe auch Antwort zur Anfrage Nr. 38 der 
FDP Fraktion.  
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n  HA FDP Anfrage/Antrag: Einführung eines Wett-
bewerbs „Bornheim packt an, Bornheim 
denkt mit“ – Jährliche Auszeichnung und 
Prämierung der besten Bürger-Sparak-
tionen und Bürger-Sparideen. Kosten für 
Prämien sollen gering gehalten werden 
durch Kooperation mit Partnerstädten und 
Sponsoren. 
Antwort der Verwaltung:  
Der Bürgermeister schlägt unter Verweis 
auf Vorlage Nr. 442/2014-1 vor, den Antrag 
in die Gesamtkonzeption zur Stärkung des 
Bürgerengagements einzubeziehen und 
weist darauf hin, dass eine entsprechende 
Umsetzung auch personelle Ressourcen in 
Anspruch nehmen wird.  
Beschlussentwurf HA: Der Haupt- und 
Finanzausschuss nimmt die Ausführungen 
des Bürgermeisters zur Kenntnis und be-
auftragt diesen, den Antrag in die Gesamt-
konzeption zur Stärkung des bürgerschaftli-
chen Engagements sowie in die weiteren 
Konsolidierungsmaßnahmen einzubezie-
hen.  
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HA FDP Anfrage/Antrag: Wie können die Leistun-
gen für Straßenunterhaltung und Straßen-
reinigung ausgeschrieben werden? 

Antwort der Verwaltung:  

Die Straßenreinigung wird vom SBB regel-
mäßig ausgeschrieben, zuletzt im August 
diesen Jahres für 5 Jahre. Die Straßenun-
terhaltung erfolgt bei kleinflächigen Schä-
den durch MA des SBB, ggfs. im Einzelfall 
mit externen Firmen, eine Ausschreibung 
ist mangels Mengen nicht sinnvoll. 
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  HA FDP Anfrage/Antrag: Der Bürgermeister wird 
beauftragt zu prüfen, ob und wie die Sat-
zung der WFG verändert werden kann, um 
auch eine Förderung von Gründern durch 
Ankauf/Errichtung und anschließende güns-
tige Vermietung von Büroraum zu ermögli-
chen. In die Prüfung einzubeziehen sind 
alle steuerlichen Fragen sowie eine Abfrage 
bei den anderen Gesellschaftern der WFG. 

Antwort der Verwaltung:   

Auf die Vorlage Nr. 588/2012-1 wird ver-
wiesen. Inhalt der Vorlage ist die ausführli-
che Darstellung - auch anhand eines 
Rechtsgutachtens der DHPG - der steuer-
rechtlichen Problematik bei Ausweitung des 
Tätigkeitsbereichs der WFG. „Danach wird 
sowohl von einer Änderung des Gesell-
schaftsvertrags als auch einer Erweiterung 
der tatsächlichen Tätigkeit der WFG drin-
gend abgeraten. Beides führe zu einer Ge-
fährdung der bisherigen Rechtssicherheit 
für die bestehende Steuerbefreiung der 
WFG.“ 

Beschlussentwurf HA:  

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die 
Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis und sieht von einer Änderung des 
Gesellschaftsvertrags als auch einer Erwei-
terung der tatsächlichen Tätigkeit der WFG 
ab. 



23 

 

Nr. Art PG Seite 
HH 

Gremium Fraktion Erläuterungen 

43 
A
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g     HA FDP Anfrage/Antrag: Mehr interkommunale 
Zusammenarbeit – Der Bürgermeister wird 
beauftragt, alle Dienstleistungen der Stadt 
Bornheim und des Stadtbetriebs Bornheim 
zusammenstellen, die sie für andere Kom-
munen erledigen könnten oder die von an-
deren Kommunen oder Privaten für sie zu 
erledigen wären. 
Antwort der Verwaltung:  
Der Bürgermeister verweist auf die detail-
lierten Ausführungen in  Vorlage Nr. 
524/2013-1.  
Eine erneute Auflistung von Möglichkeiten 
einer interkommunalen Zusammenarbeit 
erachtet der Bürgermeister mit Blick auf 
den damit verbundenen Personalaufwand 
als nicht zielführend, zumal neue Erkennt-
nisse nicht zu erwarten sind. 
Beschlussentwurf HA:  

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die 
Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis. 
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44 
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g     HA FDP Anfrage/Antrag: Die jährliche Steigerungs-
rate der Personalkosten der Stadt Born-
heim darf 1% nicht überschreiten. 

Antwort der Verwaltung:  

Grundsätzlich werden die Personalkosten 
exakt (quasi je Einzelfall) entsprechend der 
tatsächlichen Situation kalkuliert. Als Stei-
gerung sind die Orientierungsdaten des 
Landes NRW zugrunde gelegt. Die Orien-
tierungsdaten bilden die normal zu erwar-
tende Entwicklung ab und bleiben erfah-
rungsgemäß hinter der tatsächlichen Ent-
wicklung zurück (Beispiel:  Auswirkung Ur-
teil OVG zur Beamtenbesoldung). 

Daneben sind absehbare und tatsächliche 
Entwicklungen zu berücksichtigen, insbe-
sondere die Einrichtung neuer Stellen. Hier 
liegt derzeit der eindeutige Schwerpunkt im 
Bereich Kita-Ausbau. Die dadurch beding-
ten Personalkostenerhöhungen sind nicht 
beeinflussbar.  

Verwaltungsintern ist das Konsolidierungs-
ziel vorgegeben, bei Freiwerden von Stellen 
die Erforderlichkeit intensiv zu überprüfen. 
Falls die Stelle wieder besetzt werden 
muss, ist grundsätzlich eine Wiederbeset-
zungssperre von 12 Monaten einzuhalten 
(gem. Richtlinie IM NRW).  

Weitergehende Personalkostenreduzierun-
gen sind hinsichtlich des Rechtsanspruchs 
auf Vergütung/Besoldung sowie der ord-
nungsgemäßen Aufgabenerledigung nicht 
möglich. Die Gemeindeprüfungsanstalt 
wies in ihrem letzten Prüfbericht darauf hin, 
dass sie diese eher knappe Kalkulation der 
Personalkosten für ein Haushaltsrisiko hal-
te. 

Beschlussentwurf HA:  

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die 
Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis und sieht von einer Begrenzung 
der Personalkostensteigerung auf 1 v.H. 
ab. 
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    HA FDP Anfrage/Antrag: Wann gab es zuletzt eine 
Überprüfung und Ausschreibung aller Ver-
sicherungsleistungen der Stadt Bornheim?  

Antwort der Verwaltung: 

Die Ausschreibung von Versicherungsleis-
tungen (Gebäude, Gebäudeinhalt, Unfall, 
Haftpflicht, Eigenschaden) ist sehr komplex, 
da eine detaillierte Beschreibung der Ver-
tragsbedingungen und Risiken erforderlich 
ist. Die Risiken müssen außerdem bewertet 
werden. Die Verwaltung ermittelt derzeit die 
Grundlagen für eine Ausschreibung und hat 
dazu Kontakt mit anderen Kommunen und 
der interkommunalen Einkaufsgenossen-
schaft KoPart aufgenommen. Alleine der 
Beratungsaufwand für eine Ausschreibung 
wird einen fünfstelligen Betrag umfassen. 

46 
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    HA FDP Anfrage/Antrag: Darstellung der aus dem 
Sachkonto 542700 (Prüfung, Beratung, 
Rechtschutz) geplanten Aufwendungen 
über alle Bereiche (Vorbericht, S.29). 

Antwort der Verwaltung: 

Die Darstellung auf Seite 29/37 des Vorbe-
richtes zum Haushaltsplanentwurf 2015 / 
2016 erstreckt sich auf diejenigen   Pro-
duktgruppen, in denen für Prüfung, Bera-
tung und Rechtsschutz Aufwendungen ge-
plant sind. Die einzelnen Verfahren bzw. 
Sachverhalte, die einen Bedarf für "Prü-
fung, Beratung, Rechtsschutz" erforderlich 
machen, sind in der jeweiligen Produkt-
gruppe unter der Zeile 16 „Sonstige ordent-
liche Aufwendungen“ erläutert.  
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HA UWG / 
Forum 

Anfrage/Antrag: Bei den Personalaufwen-
dungen sind im Vorbericht 22/37 Abwei-
chungen zu erkennen, die die Frage auf-
werfen, ob es hier Neueinstellungen gege-
ben hat und zwar 1.01.14 Liegenschafts-
verwaltung    
              Ansatz 2014     200.248 € 
              Ansatz 2015     257.072 € 
1.01.15 Gebäudewirtschaft           
              Ansatz 2014     627.626 € 
              Ansatz 2015     720.304 € 
1.12.02 Straßenbau, -unterhaltung  
              und -bewirtschaftung    
              Ansatz 2014     639.582 €  
              Ansatz 2015     715.533 €  
1.15.03 Anteile an Unternehmen 
              Ansatz 2014                0 € 
              Ansatz 2015       90.275 € 
 

Antwort der Verwaltung:  

1.01.14 Liegenschaftsverwaltung:  

Die Mehrkosten ergeben sich im Bereich 
der Liegenschaftsverwaltung durch zwei 
Mitarbeiterinnen die aus dem Erziehungsur-
laub zurückgekehrt sind. 

1.01.15 Gebäudewirtschaft:  

Die Gebäudewirtschaft wird zusätzlich von 
einem Mitarbeiter bei der zentralen Betreu-
ung der Fachverfahren unterstützt. Der Mit-
arbeiter war zuvor im Bereich EDV tätig und 
ist mit seiner Stelle zum Fachbereich 6 ge-
wechselt. Zudem ist eine Mitarbeiterin aus 
dem Erziehungsurlaub zurückgekehrt. 

1.12.02 Straßenbau, -unterhaltung und -
bewirtschaftung:  

Im Bereich der Straßenunterhaltung und -
bewirtschaftung erfolgt Unterstützung we-
gen langfristiger Erkrankung. Im Bereich 
Tiefbau wurde die Stelle 898 (Ing.).   

1.15.03 Anteile an Unternehmen:  Verursa-
chungsgerechte Zuordnung der Personal-
kosten betroffener Mitarbeiter/innen aus 
dem Bereich Finanzen durch Neueinrich-
tung dieser Produktgruppe.   
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nis 90 / 
Die 
Grünen 

Anfrage/Antrag: Wieso sinken die Perso-
nalaufwendungen (Zeile 11) um ca. 33.000 
€.  

Antwort der Verwaltung:  

Der Plan berücksichtigt die Reduzierung 
durch die Umsetzung einer Mitarbeiterin in 
das Bürgerbüro. Die entsprechenden Per-
sonalkosten wurden daher reduziert. 
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79/8
0 

HA Bünd-
nis 90 / 
Die 
Grünen 

Anfrage/Antrag: Planungsaufwand u.a. 
Bodenmanagement (Stabstelle) 40.000 € 

Wo werden die Erträge aus dem Bodenma-
nagement im Teilergebnisplan (Zeile ?) 
aufgeführt und wie hoch sind die erwarteten 
Erträge? 

Antwort der Verwaltung:  

Das Produkt 1.01.14.02  Bodenmanage-
ment ist Bestandteil der Produktgruppe 
1.01.14 Liegenschaftsverwaltung. Die Er-
träge aus der Verpachtung unbebauter 
Grundstücke (Erbbaurechte) sind in der 
Zeile 5 in Höhe von 47.950 € und die Erträ-
ge aus Schadensersatzleistungen von Ver-
sicherungen in Höhe von 2.000 € in der 
Zeile 7 des Teilergebnisplanes veran-
schlagt. Erträge aus dem Abgang und der 
Veräußerung von Vermögensgegenständen 
sind nicht  ertragswirksam, da sie auf 
Grund  haushaltsrechtlicher Vorgaben un-
mittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu 
verrechnen sind.  
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Anfrage/Antrag: Sind die angesetzten 
Personalmittel für die anstehenden ver-
mehrten Aufgaben in Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit ausreichend? (stärkere Bür-
gerbeteiligung, bessere Bürgerinformation) 

Antwort der Verwaltung:  

Der Bürgermeister verweist hinsichtlich der 
benötigten Personalressourcen auf die Aus-
führungen in Vorlage Nr. 442/2014-1. 
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Anfrage/Antrag: Erarbeitung einer eGo-
vernment-Strategie für Bornheim mit Kos-
tenplan, Umsetzungsplan, Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung und der Prüfung von För-
dermitteln - Kostensatz: 2015: 25.000 € für 
Konzeption, 2016: 50.000 € für Umsetzung, 
2017: 25.000 € für Umsetzung. Für das 
Vorhaben sollen Fördergelder zur Gegenfi-
nanzierung von mindestens 50% der Auf-
wände akquiriert werden. 
Antwort der Verwaltung:  
Der Bürgermeister hat keine Bedenken, wie 
beantragt zu beschließen. 
Beschlussentwurf HA:  
Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die 
Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis empfiehlt dem Rat, den Bürger-
meister zu beauftragen, eine  eGovern-
ment-Strategie für Bornheim mit Kosten-
plan, Umsetzungsplan,  Wirtschaftlichkeits-
betrachtung und der Prüfung von Förder-
mitteln zu erarbeiten. Die erforderlichen 
Haushaltsmittel sind antragsgemäß für 
2015, 2016 und 2017 einzuplanen.  
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Anfrage/Antrag: Wieso sinken die Auf-
wendungen für die Unterhaltung der Ge-
bäude in 2016 um ca. 50% und werden 
fortlaufend auf dem niedrigen Niveau fort-
geschrieben? Bitte um genauere Auf-
schlüsselung.  
Antwort der Verwaltung:   
Die Ansätze berücksichtigen die regelmä-
ßigen Unterhaltungsmaßnahmen sowie die 
größeren vereinzelten Unterhaltungs-
projekte. In den Veränderungsnachweis 
zum Haushaltsentwurf 2015 / 2016 wurden 
für die GS Bornheim noch die Projekte 
Schadstoffsanierungen, Toiletten-
sanierungen, Bodenbelagssanierungen und 
Sanierung Fassade für die Jahre 2016, 
2017 und 2018 aufgenommen. 
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Anfrage/Antrag: Zwischen den in Zeile 8 
angesetzten Aufwänden und der Auf-
schlüsselung in Erläuterung "D - Gesamt-
kosten (investiv) der Maßnahme" besteht 
eine Differenz um 100.000 € zwischen den 
für 2016 genannten Zahlen. Bitte erklären. 

Antwort der Verwaltung:  

Die im Finanzplan auf Seite 95 des Haus-
haltsplanentwurfes 2015 / 2016 geplanten 
investiven Mittel werden im Veränderungs-
nachweis zum Haushaltsplanentwurf 2015 / 
2016 für das Jahr 2016 von 150.000 € um 
100.000 € auf 250.000 € erhöht. Die Ge-
samtkosten der Maßnahme beziffern sich 
auf 750.000 €. Der Ansatz für 2015 bleibt 
unverändert.  
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Anfrage/Antrag: Welche Grundstücke / 
Gebäude werden im Rahmen der Sanie-
rung der GS Waldorf für 900.000 € erwor-
ben und warum? 

Antwort der Verwaltung:  

Im Zusammenhang mit der Sanierung der 
GS Waldorf werden keine Grundstücke 
oder Gebäude erworben. Der Ausweis der 
Position "Auszahlungen für den Erwerb von 
Grundstücken / Gebäuden" (Zeile 7) ist auf 
ein irrtümlich falsches Sachkonto zurückzu-
führen. Die Korrektur erfolgt im Verände-
rungsnachweis zum Haushaltsplanentwurf 
2015 / 2016. Dort werden die gesamten 
Auszahlungen für Baumaßnahmen  für 
2015 und 2016 jeweils mit 2.000.000 € ein-
geplant.   

Siehe hierzu auch die Antwort zur Anfrage 
Nr. 21 der Fraktion UWG / Forum für den 
Stadtentwicklungsausschuss.  
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Anfrage/Antrag: Wo finden sich die mit 1 
Mio. € angesetzten Aufwendungen für 
2014, die nicht ausgegeben wurden, wie-
der?   

Antwort der Verwaltung:  

Bei der Veranschlagung auf Seite 109 han-
delt es sich um die im Finanzplan geplante 
Investition "GS Waldorf Sandstr. Grundsa-
nierung".  

Die in 2015 und 2016 geplanten investiven 
Mittel wurden im Haushaltsplanentwurf 
2015 / 2016 neu veranschlagt, da sich die  
Maßnahme von 2014 nach 2015 / 2016 
verschoben hat. Sofern in 2014 keine Fi-
nanzmittel benötigt bzw. ausgezahlt wer-
den, wird das Ergebnis des Investitionspro-
jektes im Jahr 2014 auch keine Auszahlun-
gen ausweisen. Mit der Aufstellung des 
Jahresabschlusses zum 31.12.2014 wird 
das Jahresergebnis  im März 2015 vorlie-
gen.  
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Anfrage/Antrag: Wieso sinken die Perso-
nalaufwendungen um mehr als 50 %? (Kos-
tengünstiger oder weniger Stunden) 

Antwort der Verwaltung:  

Die Kostenzuordnung wurde mit Ausschei-
den eines Mitarbeiters und Nachbesetzung 
geändert.  
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420 HA Bünd-
nis 90 / 
Die 
Grünen 

Anfrage/Antrag: 1.15.03 Anteile an Unter-
nehmen ist in dieser Liste nicht als eigenes 
Produkt angelegt. Es werden jedoch in die-
sem Produkt Personalkosten in Höhe von 
über 90.000 € ab 2015 neu angesetzt, die 
nicht weiter in ihrer Funktion erläutert sind. 
Bitte um Erklärung. 

Antwort der Verwaltung:  

Für den Haushalt 2015 / 2016 wurde die 
Zuordnung von Personalaufwendungen auf 
Basis aktualisierter Personalteile den  Pro-
duktgruppen zugeordnet. Die neue Pro-
duktgruppe  1.15.03 Anteile an Unterneh-
men weist zentral die Erträge und Aufwen-
dungen sowie die Einzahlungen und Aus-
zahlungen im Rahmen des Beteiligungs-
managements aus, sofern diese nicht bei 
anderen fachlichen Produktgruppen abge-
bildet sind. Die Personalanteile für das Be-
teiligungsmanagement beziehen sich auf 
die für diese Aufgabe zuständigen Mitarbei-
ter/Innen im Fachbereich Finanzen.  
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420 HA Bünd-
nis 90 / 
Die 
Grünen 

Anfrage/Antrag: 1.15.03 Anteile an Unter-
nehmen ist in dieser Liste nicht als eigenes 
Produkt angelegt. Es werden in Zeile 19 
Finanzerträge in Höhe von ca. 450.000 € 
aufgeführt, die nur rudimentär aufgeschlüs-
selt sind. Bitte detaillierter Erklärung. Eben-
so bitte erklären, warum diese Erträge dem 
Bereich Wirtschaftsförderung zugeordnet 
sind 

Antwort der Verwaltung:  

Die Wirtschaftsförderung gehört der  Pro-
duktgruppe 1.15.01 an und muss daher von 
der Produktgruppe 1.15.03 Anteile an Un-
ternehmen getrennt werden. Während die 
Wirtschaftsförderung örtliche Unternehmen 
unterstützt und somit wirtschaftsfördernde 
Leistungen erbringt (siehe Seite 411/444 
des Haushaltsplanentwurfes) umfasst die 
Produktgruppe "Anteile an Unternehmen" 
die Verwaltung und Steuerung der städti-
schen Beteiligungen und verbundenen Un-
ternehmen (siehe Seite 419/444 des Haus-
haltsplanentwurfes).  

Bei den im Haushaltsplanentwurf veran-
schlagten Finanzerträgen i.H.v. 450.000 € 
handelt es sich um Erträge aus Über-
schussbeteiligungen der SBB AöR. In den 
Vorjahren wurden die Zinserträge aus dem 
Abwasserwerk und die Aufwendungen zum 
Verlustausgleich des HallenFreizeitBades 
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Anfrage/Antrag: Erarbeitung einer Wirt-
schaftsförderungs-Strategie für Bornheim 
mit Kostenplan, Umsetzungsplan, Wirt-
schaftlichkeitsbetrachtung und der Prüfung 
von Fördermitteln, die die Ansiedlung von 
innovativen Unternehmen und Branchen 
mit neuen Geschäftsmodellen in den Vor-
dergrund stellt. Ziel ist es, neben der An-
siedlung traditioneller Unternehmen, Anrei-
ze für junge Startups mit zukunftsfähigen 
Arbeitsplätzen zu schaffen und Angebote 
für die Ansiedlung zu unterbreiten. - Kos-
tensatz: 2015: 25.000 € für Konzeption, 
2016: 50.000 € für Umsetzung, 2017: 
25.000 € für Umsetzung.  

Antwort der Verwaltung:  

Die Ansiedlung von Unternehmen in der 
Stadt Bornheim ist grundsätzlich Aufgabe 
der Wirtschaftsförderungs- und Entwick-
lungsgesellschaft mbH Bornheim (WFG). 
Dem durch die Satzung vorgegeben Han-
deln  der WFG liegen regelmäßig konzepti-
onelle Überlegungen zu Grunde.  

Bei der Auswahl der Unternehmen legt die 
WFG einen besonderen Schwerpunkt auf 
die Tragfähigkeit und Zukunftsfähigkeit des 
Unternehmenskonzeptes und die Schaffung 
von Arbeitsplätzen. Dies wird dadurch bes-
tätigt, dass alle bisher durch die WFG an-
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      gesiedelten Unternehmen in der Stadt 
Bornheim bestehen, sich zum Teil schon 
erweitert und neue Mitarbeiter eingestellt 
haben.  

Eine Erweiterung der Aufgaben der WFG 
führt zu einer Gefährdung der bisherigen 
Rechtssicherheit für die bestehende Steu-
erbefreiung der WFG.  

Die Hauptaufgabe der städtischen Wirt-
schaftsförderung ist die Bestandspflege der 
vorhandenen Unternehmen in der Stadt 
Bornheim. Ziel ist die Unterstützung der 
Firmen bei allen unternehmensbezogenen 
Anliegen und die Erhaltung und Schaffung 
von Arbeitsplätzen. Ergänzend zu dieser 
Aufgabe und der Aufgabe der WFG bietet 
die städtische Wirtschaftsförderung schon 
Leistungen speziell für Existenzgründer in 
der Stadt Bornheim an: 

• Ausstellung des Gutachtens der fachkun-
digen Stelle zur Beantragung des Existenz-
gründerzuschuss bei der Agentur für Arbeit. 

• Vermittlung von Fördermitteln für Exis-
tenzgründer (NRW-Bank, KFW-Bank). 

• Vermittlung der Leistungen des Starter-
centers der IHK Bonn/Rhein-Sieg und Ko-
operation mit Startercentern. 

• Vermittlung von gewerblichen Räumlich-
keiten für Existenzgründer.  

• Durchführung Bornheimer Unternehmer- 
und Gründertag. (diese Veranstaltung wird 
nicht mehr durchgeführt, da keine Nachfra-
ge mehr besteht). 

Die verzahnte Zusammenarbeit von WFG 
und städtischer Wirtschaftsförderung ist 
beispielhaft und hat sich eindeutig bewährt. 
Weitergehende konzeptionelle Untersu-
chungen sind entbehrlich.  

Beschlussentwurf HA:  

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die 
Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis. 
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Abbildungen zu Anfragen Nr. 34 bis 36 der FDP Fraktion: 

Vorziehen der Hebesätze für die Grundsteuer:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Prozentpunkt bei einem Hebesatz von 500 % in 2015 ergibt 15.273 €.  
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Vorziehen der Hebesätze für die Gewerbesteuer:  

 

 

 

 

 

 

 
Ein Prozentpunkt bei einem Hebesatz von 485 % für 2015 ergibt 23.656 €. 
 


